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Allgemeinverfügung des Landkreises Aurich über die Ausweitung kontaktreduzieren-
der Maßnahmen für Krankenhäuser, Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen, 
Heime für ältere Menschen, pflegebedürftige Menschen oder Menschen mit Behin-
derungen nach § 2 Abs. 2 NuWG1 

Der Landkreis Aurich erlässt gemäß § 28 Abs. 1 S. 1 IfSG2  in Verbindung mit § 2 Abs. 1 
Nr. 2, § 3 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 NGöGD2  folgende Allgemeinverfügung: 

1. Das Betreten der Grundstücke und Gebäude von 
Krankenhäusern 

teilstationären und stationären Einrichtungen der Pflege, 
in Einrichtungen, in denen über Tag und/oder über Nacht Leistungen der 
Eingliederungshilfe erbracht werden, 
Einrichtungen gem. § 2 Abs. 2 bis 4 NuWG und 
Rehabilitations-, Kur- und ähnlichen Einrichtungen 

wird für Besucherinnen und Besucher mit sofortiger Wirkung untersagt. 

Personen, die einen Termin zur ärztlichen Behandlung auf einem Grundstück 
der o.g. Einrichtungen wahrnehmen müssen, sind von dieser Regelung ausge-

 

nommen. 

Ebenfalls zu schließen sind für Patienten und Besucher zugängliche Kantinen, 
Cafeterien und andere der Öffentlichkeit zugänglichen Einrichtungen. 

Sämtliche öffentliche Veranstaltungen wie Vorträge, Lesungen, Informations-
veranstaltungen etc. sind verboten 

Ausnahmen von den Besuchsverboten: 

a) Besuche in Krankenhäusern 

von werdenden Vätern, 

von Vätern von Neugeborenen 
von Eltern und Sorgeberechtigten von Kindern 
auf Kinderstationen und 

Besuche enger Angehöriger von Palliativpatien-

 

ten. 
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b) In ambulant betreuten Wohngemeinschaften nach § 2 Abs. 3 NuWG und in 

Formen des betreuten Wohnens nach § 2 Abs. 4 NuWG sind von diesem 
Besuchs- und Betretungsverbot nahestehende Personen von palliativmedi-

zinisch versorgten Bewohnerinnnen und Bewohnern ausgenommen. Aus-

nahmen können zudem im Einzelfall für Seelsorger, Geistliche oder Ur-
kundspersonen zugelassen werden. 

Die behandelnden Ärzte und die zur Pflege bestimmten Personen haben 
freien Zutritt . Die zur Pflege bestimmten Angehörigen der Pflegeberufe 

und der Gesundheitsfachberufe (u. a. Physiotherapeut/-in, Ergotherapeut/-

in, Podologe/Podologin, Logopäde/ Logopädin, Diätassistent/ -in) sind bei 
Erfüllung der Voraussetzungen des § 6 Abs. 2 S. 2 Nr. 5 der Niedersächsi-
schen Verordnung zur Beschränkung sozialer Kontakte anlässlich der 

Corona-Pandemie vom 27.03.2020 (Nds. GVBI. S. 48) von dem Besuchs-
bzw. Betretungsverbot ausgenommen. 

Bestatter und Handwerker, deren Leistungen nicht aufgeschoben werden 

können, haben im Einzelfall ebenfalls Zutritt. 

Freien Zutritt haben bei den ambulant betreuten Wohngemeinschaften 

nach „ 2 Abs. 3 NuWG die Dienstleister, von denen aufgrund einer dem 
Mietverhältnis verbundenen vertraglichen Verpflichtung entgeltliche am-

bulante Pflege- und Betreuungsdienstleistungen Inder ambulant betreuten 
Wohngemeinschaft in Anspruch genommen werden. 

Freien Zutritt haben bei den Formen des betreuten Wohnens nach § 2 Abs. 
4 NuWG die Dienstleister, von denen aufgrund einer mit dem Mietverhält-
nis verbundenen vertraglichen Verpflichtung Leistungen in Anspruch ge-

nommen werden, die über allgemeine Unterstützungsleistungen (z.B. Not-

rufdienste, Informations- und Beratungsleistungen oder die Vermittlung 
von Leistungen der hauswirtschaftlichen Versorgung, Pflege- und Betreu-
ungsleistungen) hinausgehen. 

Für die ambulant betreuten Wohngemeinschaften zum Zweck der Inten-

sivpflege, die nicht in den Geltungsbereich des NuWG fallen, gelten die 
vorstehenden Ausnahmebestimmungen bezüglich der ambulant betreuten 
Wohngemeinschaften nach § 2 Abs. 3 NuWG entsprechend. 

In alle Fällen sind beim Betreten der Einrichtung immer die notwendigen 

Hygienemaßnahmen zu beachten. Zur Hilfestellung kann das Gesundheits-
amt hinzugezogen werden. 

Weitere Ausnahmen können in Absprache mit der jeweiligen Einrichtung 

zugelassen werden, insbesondere bei pflegerischer oder medizinischer 
Notwendigkeit. 
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2. Das Verlassen der Grundstücke und Gebäude von 
- Krankenhäusern 

teilstationären und stationären Einrichtungen der Pflege, 
in Einrichtungen, in denen über Tag und/oder über Nacht Leistungen der 
Eingliederungshilfe erbracht werden, 

- Einrichtungen gern. § 2 Abs. 2 bis 4 NuWG und 
Rehabilitations-, Kur- und ähnlichen Einrichtungen 

wird für Bewohnerinnen und Bewohner sowie Patientinnen und Patienten mit 
sofortiger Wirkung untersagt. 

Die Betreiberinnen und Betreiber der o. g. Einrichtungen können in begründe-
ten Fällen Ausnahmen zulassen, wenn durch das Verlassen das Gebot der Kon-
taktminimierung nicht gefährdet wird, die Mindestabstände jederzeit eingehal-
ten und strenge Hygienevorschriften beachtet werden. 

3. Aufnahmestopp in Heimen für ältere Menschen, pflegebedürftige Menschen 
und Menschen mit Behinderungen nach § 2 Abs. 2 NuWG, für ambulant be-
treute Wohngemeinschaften und besondere Formen des betreuten Wohnens 
gem. § 2 Abs. 3 und § 2 Abs. 4 NuWG sowie für ambulant betreute Wohnge-
meinschaften zum Zweck der Intensivpflege, die nicht in den Geltungsbereich 
des NuWG fallen. Die Aufnahme von Bewohnerinnnen und Bewohnern ist un-
tersagt. 

Ausgenommen von diesem Ausnahmestopp sind Einrichtungen, in denen ge-
währleistet ist, dass neu aufzunehmende Bewohnerinnen und Bewohner für 
einen Zeitraum von 14 Tagen separiert von den übrigen Bewohnern und Be-
wohnerinnen in Quarantäne untergebracht werden. 

Darüber hinaus ist die Aufnahme von aus dem Krankenhaus entlassenen Pati-
entinnnen und Patienten in solitären Kurzzeitpflege- oder Reha-Einrichtungen, 
die gezielt für diese Funktion hergerichtet und zur Kurzzeitpflege ermächtigt 
wurden (vgl. auch § 149 SGB X14), zulässig. 

Weitere Ausnahmen können im Einzelfall in Abstimmung mit dem zuständigen 
Gesundheitsamt zugelassen werden. 

4. Das Pflegepersonal einer Station ist im Sinne der Bezugspflege und zur Vermei-
dung von Infektionsketten nicht mit dem Pflegepersonal anderer Stationen 
auszutauschen. Kontakte zwischen dem eingesetzten Personal verschiedener 
Stationen sind zu vermeiden. 

Die Übergabezeiträume zwischen den eingesetzten Schichten einer Station sind 
auf das erforderliche Minimum zu reduzieren. Dabei ist eine rein schriftliche 
Übergabe der Informationen ohne persönlichen Kontakt zu priorisieren. 

5. Eine Zuwiderhandlung ist gem. § 75 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 3 IfSG strafbar. 

6. Die Allgemeinverfügung ist gem. § 28 Abs. 3 in Verbindung mit § 16 Abs. 8 IfSG 
sofort vollziehbar und gültig bis einschließlich 06. 
Mai 2020. Eine Verlängerung ist möglich. LANDKREIS AURICH 
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7. Die „Allgemeinverfügung des Landkreises Aurich über die Ausweitung kon-
taktreduzierender Maßnahmen für Krankenhäuser, Vorsorge- und Rehabilita-
tionseinrichtungen, Heime für ältere Menschen, pflegebedürftige Menschen 
oder Menschen mit Behinderungen nach § 2 Abs. 2 NuWG«  vom 03.04.2020 
wird hiermit aufgehoben. 

Begründung: 

Im Dezember 2019 trat in der Stadt Wuhan/Volksrepublik China erstmals die Atem-
wegserkrankung COVID-19 auf, welche durch das neuartige Coronavirus SARS-CoV-2 
verursacht wird. Die Krankheitsverläufe variieren dabei stark, von symptomlosen Ver-
läufen bis hin zu schweren Pneumonien mit Lungenversagen und Tod. Aktuell breitet 
sich diese Erkrankung auch in anderen Ländern, darunter Deutschland, aus. Inzwischen 
sind in allen Bundesländern Infektionsfälle mit dem neuen Coronavirus (SARS-CoV-2) 

bestätigt worden. Nach der Einschätzung des Robert Koch-Instituts (RKI) handelt es sich 
um eine weltweit und in Deutschland um eine sehr dynamische und ernst zu nehmen-
de Situation. Die weltweite Ausweitung von COVID-19 wurde am 11.03.2020 von der 
Weltgesundheitsorganisation (WHO) zu einer Pandemie erklärt. 

Im Landkreis Aurich wurde am 09. März 2020 der erste Corona-Fall bekannt. Seither 
steigt die Anzahl der infizierten Personen im Landkreis Aurich. 

Werden Kranke, Krankheitsverdächtige, Ansteckungsverdächtige oder Ausscheider 
festgestellt, so trifft die zuständige Behörde die notwendigen Schutzmaßnahmen, so-
weit und solange es zur Verhinderung der Verbreitung übertragbarer Krankheiten er-

forderlich ist (§ 28 Abs. 1 S. 1 IfSG). 

Der Landkreis Aurich ist die für den Erlass von Schutzmaßnahmen zur Verhinderung der 
Verbreitung übertragbarer Krankheiten sachlich und örtlich zuständige Behörde (§ 28 
Abs. 1S. 2 IfSG i.V.m. § 2 Abs. 2 Abs. 1 Nr. 2, § 3 Abs. 1S. 1 Nr. 1 NGöGD). 

Bei SARS-CoV-2 handelt es sich um einen Krankheitserreger im Sinne des § 2 Nr. 1 IfSG. 
Im Landkreis Aurich wurden bereits mehrere erkrankte, krankheitsverdächtige und 
krankheitsgefährdete Personen im Sinne des § 2 Nr. 4, 5 und 7 IfSG identifiziert. 

Die Voraussetzungen des § 28 Abs. 1 5. 1 IfSG sind vorliegend erfüllt. Mithin sind die 
unter Ziffern 1-4 verfügten Maßnahmen zur Verhinderung der Verbreitung übertragba-
rer Krankheiten erforderlich. 

Wegen der dynamischen und rasanten Ausbreitung von SARS-CoV-2, die sich in den 
letzten Wochen -auch mit den ersten Todesfällen bundesweit- gezeigt hat, sind bei der 
Entscheidung sowohl die medizinalfachlichen und epidemiologischen Erkenntnisse als 
auch die Empfehlungen des Bundesministeriums des Inneren, für Bau und Heimat 
(BMI) und des Bundesministeriums für Gesundheit (BMG) sowie des Robert Koch-
Institutes zu berücksichtigen und heranzuziehen. Durch den vorherrschenden Übertra-
gungsweg von SARS-Cov-2 z.B. durch Husten, Niesen oder teils mild erkrankte oder 
asymptomatisch Infizierten kann es zur Übertragung von Mensch zu Mensch kommen. 
Nach Einschätzung des Robert Koch-Instituts nimmt die Wahrscheinlichkeit für schwere 
Krankheitsverläufe mit zunehmenden Alter und bestehenden Vorerkrankungen exorbi-
tant zu. Damit gehören Patienten und Bewohner in den oben 
genannten Einrichtungen zu den besonders gefährdeten 

Personengruppen, die es in besonderem Maße aufgrund 

eines möglichen schwerwiegenderen Krankheitsverlaufes zu 
schützen gilt. 
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Mein 

Ziel dieser Allgemeinverfügung ist es, die Übertragungswege von SARS-CoV-2 auf Pati-

enten und Bewohner der oben genannten Einrichtungen zu unterbrechen und das Risi-

ko einer Ansteckung einzudämmen. Um dies sicherzustellen, sind die unter Ziffern 1-4 

verfügten Maßnahmen verhältnismäßig, insbesondere geeignet, erforderlich und an-

gemessen. Ein milderes gleich wirksames Mittel zur Erreichung des Zwecks ist nicht 

ersichtlich. Die dadurch zu erreichende Verzögerung des Eintritts von weiteren SARS-

CoV-2-Infektionen ist auch dringend erforderlich, um das Gesundheitswesen im Kreis-

gebiet nicht zu überlasten und die erforderlichen Kapazitäten für die Behandlung der 

Erkrankten und Pflegebedürftigen, aber auch für sonstige Krankheitsfälle bereit zu hal-

ten. Schließlich sind derartige Maßnahmen notwendig, um dringend erforderliche Zeit 

für die Entwicklung bislang nicht vorhandener Therapeutika und Impfstoffe zu gewin-

nen. Die Allgemeinverfügung ist auch angemessen, da sie nicht außer Verhältnis zu 

dem in der Allgemeinverfügung angestrebtem Schutz höherwertiger Rechtsgüter wie 

Leben, Leib und Gesundheit der Patienten und Bewohner der oben genannten Einrich-

tungen steht und Ausnahmen in Absprache mit der jeweiligen Einrichtung, z.B. bei Pal-

liativpatienten, psychisch Erkrankten und Kindern, zulässt. 

Bislang weisen die o.g. Einrichtungen ein geringes Infektionsaufkommen auf. In der 

Praxis hat sich jedoch gezeigt, dass bei einem Besuchsverbot Bewohnerinnen und Be-

wohner der genannten Einrichtungen von Familienangehörigen abgeholt worden sind, 

um einen Ausflug zu machen. Auf diese Weise steigt die Gefahr, dass das Corona-Virus 

in die Einrichtungen verschleppt wird. Um diese Gefahr der Virusausbreitung zu redu-

zieren, ist das Betreten der Grundstücke von Besucherinnen und Besuchern sowie das 

Verlassen der Gebäude von Bewohnerinnen und Bewohnern zu verbieten. 

Die unter Ziffern 1-4 angeordneten Maßnahmen sind sofort vollziehbar (§ 28 Abs. 3 

i.V.m. § 16 Abs. 8 IfSG). Ich weise darauf hin, dass Rechtsbehelfe gegen diese Allge-

meinverfügung daher keine aufschiebende Wirkung haben. 

Die „Allgemeinverfügung des Landkreises Aurich über die Ausweitung kontaktreduzie-

render Maßnahmen für Krankenhäuser, Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen, 

Heime für ältere Menschen, pflegebedürftige Menschen oder Menschen mit Behinde-

rungen nach § 2 Abs. 2 NuWG"vom 03.04.2020 wird hiermit aufgehoben. 

Bekanntmachungshinweis 

Die Allgemeinverfügung gilt einen Tag nach ihrer Veröffentlichung als bekanntgegeben 

(§ 41 Abs. 45.4 VwVfG5). 

Recht ehelfsbelehrun 

Ge se Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Kla-

 

g »ei V u sgericht 01denbur, Schlosspatz 10, 26122 Oldenburg, erhoben 

Niedersächsisches Gesetz über unterstützende Wohnformen (NuWG) v. 29. Juni 2011 

(Nds. GVBI. 5. 196), 
2  Infektionsschutzgesetz (lfSG) v. 20.07.2000 (BGBI. I 5. 1045), 
3  Niedersächsisches Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst 

(NGöGO) v. 24.03.2006 (Nds. GVBI. S.178), 

4  Elftes Sozialgesetzbuch (SGB XI) v. 26. Mai 1994 (BGBI. 

I S. 1014, 1015), 
s 

Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) v. 23. Januar 2003 (BGBI. 15. 102), 

jeweils in der zur Zeit gültigen Fassung. 
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